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Gotta, Sabine

From: Gotta, Sabine
Sent: Donnerstag, 2. Januar 2025 09:24
To: lobbyregister@bundestag.de
Cc: Hartmann, Marcel; Marquardt, Katharina; Haessig, Gabriele; Huble, Joern
Subject: Dringende Rückmeldung erbeten: Procter & Gamble Service GmbH - 

Kontonummer: K8384769 FW: Erinnerung an die Verpflichtung zur Aktualisierung 
der geschäftsjahresbezogenen Angaben Ihres Registereintrags im Lobbyregister / 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
erst einmal alles Gute für das neue Jahr 2025. 
 
Bezugnehmend auf Ihre Email vom 31. Dezember 2024 möchte ich Ihnen mitteilen, dass der Jahresabschluss für 
unser Geschäftsjahr 2023/2024 erst am 12. Februar 2025 durch den Aufsichtsrat der Procter & Gamble Service 
GmbH genehmigt wird und bis dahin noch nicht veröffentlicht werden kann. 
 
Ich bitte Sie daher um Ihr Verständnis, dass aufgrund dessen die Aktualisierung erst im Nachgang der am 12. Februar 
2025 stattfindenden Aufsichtsratssitzung erfolgen kann. 
 
Ich bitte Sie um kurze Stellungnahme. 
 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Regards, 
 
Sabine GoƩa 
 
Rechtsabteilung / Legal Department 
Phone: +49 6196 89 5200 • Fax: +49 6196 89 4677 
 

 
 
 
Procter & Gamble Germany Holding GmbH 
Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus 
Aufsichtsratsvorsitzender: Heinz-Joachim Schultner 
Geschäftsführer: Barbara Schönfelder, Astrid Teckentrup, Matthias Weber 
Sitz: Schwalbach am Taunus, Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 5437 
USt-ID: DE 356 850 372 
 

From: noreply@lobbyregister.bundestag.de <noreply@lobbyregister.bundestag.de>  
Sent: Dienstag, 31. Dezember 2024 00:30 
To: Gotta, Sabine <gotta.s@pg.com> 
Subject: Erinnerung an die Verpflichtung zur Aktualisierung der geschäftsjahresbezogenen Angaben Ihres 
Registereintrags im Lobbyregister 
 

[EXTERNAL]  
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Guten Tag,  

Sie erhalten diese E-Mail, da die Angaben im Eintrag der/des Procter & Gamble 
Service GmbH mit der Registernummer R001773 im Lobbyregister, die sich auf ein 
Geschäftsjahr beziehen, aktualisiert werden müssen. 

Gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 Lobbyregistergesetz sind die nach § 3 Absatz 1 Nummer 
1 Buchstabe f, Nummer 2 Buchstabe e und f, Nummer 6 bis 8 sowie Absatz 2 
Nummer 4 Lobbyregistergesetz zu tätigenden geschäftsjahresbezogenen 
Angaben spätestens sechs Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres für 
das abgelaufene Geschäftsjahr zu aktualisieren 
(Geschäftsjahresaktualisierung). Dabei ist gemäß § 3 Absatz 3 Satz 3 
Lobbyregistergesetz zugleich der gesamte Registereintrag vollständig zu überprüfen 
und seine Richtigkeit gegenüber der registerführenden Stelle zu bestätigen.  

Diese Frist endete am 30.12.2024.  

Sofern der Jahresabschluss oder der Rechenschaftsbericht des letzten 
abgelaufenen Geschäftsjahres noch nicht vorliegt, kann der Jahresabschluss oder 
Rechenschaftsbericht des vorletzten abgelaufenen Geschäftsjahres bereitgestellt 
werden. Der Jahresabschluss oder Rechenschaftsbericht des letzten abgelaufenen 
Geschäftsjahres ist unverzüglich nach seiner Aufstellung bereitzustellen, vgl. § 3 
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f Lobbyregistergesetz. 

Sollte die Geschäftsjahresaktualisierung nicht innerhalb von 30 Tagen durchgeführt 
werden, wird der Registereintrag gemäß § 4 Absatz 5 Satz 2 Lobbyregistergesetz als 
nicht aktualisiert gekennzeichnet, indem er im öffentlichen Lobbyregister mit der 
Kennzeichnung "Eintrag nicht aktualisiert" versehen wird.  

Die Kennzeichnung hat folgende Konsequenzen: 

 Die Bezeichnung „registrierte Interessenvertreterin“ oder „registrierter 
Interessenvertreter“ darf nicht öffentlich geführt werden (§ 5 Absatz 10 
Lobbyregistergesetz und Ziffer 6 des Verhaltenskodex für 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im Rahmen des 
Lobbyregistergesetzes). 

 Eine Teilnahme an öffentlichen Anhörungen der Ausschüsse des Deutschen 
Bundestages soll nicht erfolgen (§ 6 Absatz 2 Lobbyregistergesetz). 

 Eine Beteiligung im Kontext von Gesetzesvorlagen nach § 47 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien soll nicht erfolgen 
(§ 6 Absatz 3 Lobbyregistergesetz). 

 Der Deutsche Bundestag kann die Erteilung von Zugangsberechtigungen 
ablehnen (§ 6 Absatz 1 Satz 1 Lobbyregistergesetz). 

Die Kennzeichnung als „nicht aktualisiert“ wird wieder entfernt, sobald die 
Geschäftsjahresaktualisierung gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 und 3 
Lobbyregistergesetz durchgeführt wurde. 

Diese Erinnerung wurde an alle Administratorinnen und Administratoren sowie an 
alle eingetragenen vertretungsberechtigten Personen verschickt. 

  
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich an die 
registerführende Stelle:  

Telefon:   +49 (0)30 227-37555  
E-Mail:     lobbyregister@bundestag.de
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